
Satzung 
 

des 
 

Rollsportvereins - IGR- Remscheid 
  

§ 1 
Name, Sitz, Eintragung 

Der Verein führt den Namen Rollsportverein -IGR- Remscheid. Sitz des Vereins ist 
Remscheid. 
Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er 
den Namenszusatz „e.V.“  
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
 

§ 2 
Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 

Zweck des Vereins ist die Förderung des Sportes und der sportlichen Jugendarbeit.  
Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Förderung sportlicher Übungen und 
Leistungen verwirklicht. Dazu gehören auch der Bau und die Unterhaltung von Sportan-
lagen. 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral. 
  
Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Per-
son durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütung begünstigt werden.  
 
 

§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 

Mitglieder des Vereins können nur natürliche und juristische Personen werden. Hierzu 
ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den Verein zu richten. Bei Minderjährigen ist die 
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag und teilt seine Entscheidung dem 
Antragsteller mit.  
Die Ablehnung des Aufnahmeantrags bedarf keiner Begründung.  
Über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft entscheidet die Mitgliederversammlung. 
Ehrenmitglieder haben alle Mitgliederrechte. 

 
 



§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft endet  
1. mit dem Tod des Mitglieds  oder mit der Auflösung der juristischen Person 
2. durch freiwilligen Austritt  
3. durch Ausschluss  
 
Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist nur zum 
Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zulässig.  
Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprü-
che aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon 
unberührt. Vereinseigene Gegenstände sind dem Verein herauszugeben oder wertmä-
ßig abzugelten. 
 
Ein Mitglied kann wegen vereinsschädigendem Verhalten aus dem Verein ausgeschlos-
sen werden. Dem Mitglied ist unter Bekanntgabe der erhobenen Vorwürfe Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversamm-
lung mit ¾ Mehrheit mit sofortiger Wirkung.  
 
 

§ 5 
Beiträge 

Die Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu zahlen. Die Höhe wird von der Mitglieder-
versammlung bestimmt.  
 
Der Vorstand kann in begründeten Fällen Beiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen 
ganz oder teilweise erlassen oder stunden. 
 
Wenn der Beitrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein eingegangen ist, befin-
det sich das Mitglied ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug. Der ausstehende Bei-
trag ist dann bis zu seinem Eingang gemäß § 288 Absatz 1 BGB mit 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen. 
 
Ehrenmitglieder können von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit 
werden. 
 
 

§ 6 
Vereinsorgane 

 
Organe des Vereins sind: 
 
- die Mitgliederversammlung 
- der Vorstand 
 
Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 



§ 7 
Mitgliederversammlung 

 
Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr spätestens bis Ende April 
statt. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt unter Mitteilung der Tagesord-
nung durch den Vorstand mit Schreiben an alle Mitglieder oder durch Veröffentlichung in 
Remscheider Generalanzeiger und Bergischer Morgenpost.  
 
Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist 
von mindestens drei Wochen liegen. 
 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 
der Vorstand beschließt oder es ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich 
beim Vorsitzenden unter Angabe des Grundes beantragt.  
 
Die Versammlungsleitung übernimmt der Vorsitzende, in Abwesenheit der stellvertre-
tende Vorsitzende. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er-
schienenen Mitglieder beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Kinder unter 16 Jahren können durch einen Erziehungsbe-
rechtigten vertreten werden. Als Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 
18. Lebensjahr an wählbar. 
 
Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen gültigen Stimmen beschlossen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von drei Viertel der ab-
gegebenen Stimmen beschlossen werden.  
 
Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf 
geheime Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. Ei-
ne geheime Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von mindestens 25% der er-
schienenen Stimmberechtigten verlangt wird. 
 
Die Tagesordnung für die Mitgliederversammlung soll insbesondere nachfolgende Punk-
te umfassen: 
 
- Wahl des Versammlungsleiters 
- Entgegennahme der Jahresberichte 
- Entlastung des Vorstands 
- Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Aufnahmegebühren, Mitgliederbeiträge und 

Umlagen 
- Wahl des Vorstands 
- Satzungsänderungen  
- Wahl der Kassenprüfer 
- Ehrungen 
- Verschiedenes 
 
Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der Mitglieder-
versammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens zwei Wochen 
vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand des Vereins eingegangen sind. Dring-



lichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die anwesenden Mitglieder mit ei-
ner zwei Drittel Mehrheit beschließen, dass sie als Tagesordnungspunkte aufgenommen 
werden. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung ist unzulässig. 
 
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist von einem bei der Versammlung be-
stimmten Protokollführer eine Niederschrift anzufertigen, aus der Ort, Zeit, Anzahl der 
anwesenden Mitglieder, die gefassten Beschlüsse, der genaue Wortlaut des geänderten 
Satzungstextes und die Abstimmungsergebnisse hervorgehen.  
 
Das Protokoll ist durch den Versammlungsleiter und den Protokollführer zu unterschrei-
ben.  
 
 

§ 8 
Vorstand 

 
Der ins Vereinsregister einzutragende Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus 
dem geschäftsführenden Vorstand: 
 
- dem Vorsitzenden 
- dem 1. stellvertretenden Vorsitzenden 
- dem 2. stellvertretenden Vorsitzenden 
 
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 
 
zum erweiterten Vorstand gehören: 
 
- der Kassierer und dessen Stellvertreter 
- der sportliche Leiter 
- der Sportwart und dessen Stellvertreter 
- der Jugendwart  
 
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Die Wahl 
erfolgt einzeln. 
Der Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer Vorstand ge-
wählt ist. Wiederwahl ist möglich.   
Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Wahl des Amtes 
vorher schriftlich erklärt haben. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds ist der Vor-
stand berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 
 
 

§ 9 
Jugend des Vereins 

 
Die Jugend des Vereins ist die Gemeinschaft aller Mitglieder bis zur Vollendung des 21. 
Lebensjahres. Einzelheiten regelt die Jugendordnung. Die Jugendordnung darf den 
Vorgaben dieser Satzung nicht widersprechen. Im Zweifelsfall gelten die Regelungen 
dieser Satzung. 



§ 10 
Abteilungen 

 
Für die im Verein betriebenen Sportarten können durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung Abteilungen gebildet werden, denen ein Abteilungsleiter vorsteht. Die Abtei-
lungen müssen sich eine Abteilungsordnung geben. Die Abteilungsordnung bedarf der 
Genehmigung des Vorstandes. 
 
Die Abteilungen können durch die Mitgliederversammlung ermächtigt werden, zusätzlich 
zum Vereinsbeitrag einen Abteilungs- oder Aufnahmebeitrag zu beschließen. Die Ver-
wendung dieser Beiträge obliegt der Abteilung, die Kontrolle hierüber dem Vorstand. 
 
Für die Einberufung und Durchführung der Abteilungsversammlungen gelten die Vor-
schriften über die Mitgliederversammlung entsprechend. 
 
 

§ 11 
Ausschüsse 

 
Der Vorstand kann für bestimmte Vereinsaufgaben Ausschüsse bilden, deren Mitglieder 
vom Vorstand berufen werden. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses wählen einen Vorsitzenden. Der Ausschussvorsitzende 
unterrichtet den Vorstand über die Arbeit und Vorschläge des Ausschusses. 
 
 

§ 12 
Kassenprüfung 

 
Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung 
des Vereins auf zwei Jahre gewählte Kassenprüfer geprüft. Nach Ablauf einer Wahlpe-
riode kann der Kassenprüfer für dieses Amt für weitere zwei Jahre nicht wiedergewählt 
werden. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht 
und beantragen bei ordnungsgemäßer Kassenführung die Entlastung des Vorstands. 
Die Kassenprüfer haben während ihrer Amtsperiode jederzeit das Recht unaufgefordert 
Einsicht in die Kasse zu verlangen und diese zu prüfen. 
 
 

§ 13 
Datenschutz im Verein 

 
Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorga-
ben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönli-
che und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein gespeichert, übermittelt und 
verändert. 
 
Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 
- Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten; 
- Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind; 
- Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Feh-

lern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt; 



- Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzuläs-
sig war. 
 
Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Auf-
gabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der 
oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 
 
 

§ 14 
Auflösung des Vereins 

 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermö-
gen des Vereins an den Stadtsportbund Remscheid e.V., der es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
 
 

§ 15 
Liquidation des Vereins 

 
Die Liquidation erfolgt durch den letzten eingetragenen Vorstand gemeinschaftlich, es 
sei denn, die Mitgliederversammlung beschließt etwas anderes. 


